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  1. Einleitung 

  1.1 Anlass 

  Teilrevision Bau- und Zonenordnung 

 

 

 Die aktuelle Bau- und Zonenordnung wurde letztmals im Juni 2012 teilre-
vidiert und festgesetzt. Die Themenfelder der Teilrevision waren insbeson-
dere die Berücksichtigung des Inventars der schützenswerten Bauten im 
Kernzonenplan und die Darstellung der Gestaltungspläne im Zonenplan. 
Die Überführung des Zonenplans in den Kataster der öffentlich-rechtlichen 
Eigentumsbeschränkungen (ÖREB) hat bereits stattgefunden. Der Dar-
stellung im ÖREB Kataster kommt keine Rechtsverbindlichkeit zu. 

 
 
 
Planausschnitt  
ÖREB-Kataster 
maps.zh.ch  
vom 20.3.2023 

 

 
   

 

 

 Ausgehend von der übergeordneten Gesetzgebung (kantonale und regio-
nale Richtplanung) und den kommunalen Planungsgrundlagen soll die 
Bau- und Zonenordnung erneut teilrevidiert werden. Zusätzlich soll der 
kommunale Verkehrsplan aus dem Jahre 1982 überprüft und revidiert 
werden. 
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Die Bau- und Zonenordnung ist zu den folgenden vier Themenpakete zu 
revidieren. Dabei wird zwischen redaktionellen Änderungen und Umsetz-
ung IVHB sowie materiellen Änderungen und neuen Bestimmungen unter-
schieden. 

vier Themenpakete mit 
Unterscheidung nach redak-
tionellen Änderungen und 
Umsetzung IVHB (grün) 
sowie materiellen Änderun-
gen und neuen Bestimmun-
gen (rot) 

 

 
   

  Anlass Harmonisierung Baubegriffe 

  Die interkantonale Vereinbarung über die Harmonisierung der Baubegriffe 
(IVHB) hat zum Ziel, die Baubegriffe und Messweisen in den Kantonen zu 
vereinheitlichen und damit das Planungs- und Baurecht für Investoren, 
Bauunternehmer und Behörden zu vereinfachen. Der Kanton Zürich tritt 
dem IVHB-Konkordat nicht bei, übernimmt jedoch 29 deren Begriffe. Nicht 
übernommen wird die Geschossflächenziffer, welche die Ausnützungsziffer 
ersetzen würde. Das Festhalten an der Ausnützungsziffer ist IVHB-konform 
und hat sich bewährt. Die Änderungen des kantonalen Planungs- und Bau-
gesetzes (PBG) und der Allgemeinen Bauverordnung (ABV) sind am 1. März 
2017 in Kraft getreten. Die Änderungen werden in den einzelnen Gemein-
den jedoch erst wirksam, wenn diese ihre Bau- und Zonenordnungen (BZO) 
ebenfalls harmonisiert haben. Die Gemeinden haben dazu Zeit bis am 28. 
Februar 2025. Zurzeit wird im Kanton Zürich über eine Verlängerung die-
ser Frist diskutiert. 

Die Revision der Nutzungsplanung hat nach den gesetzlichen Vorgaben des 
Planungs- und Baugesetzes des Kantons Zürich sowie in Abstimmung auf 
die kantonale und regionale Richtplanung zu erfolgen.  

Die Aktualisierung des Zonenplans ist nicht Bestandteil der Teilrevision 
bzw. der Aufgabenstellung. 

   
  Anlass Behebung Fehlwirkungen 

 

 

 In den letzten Jahren erkannte Fehlwirkungen und Vollzugsprobleme der 
aktuellen BZO wurden vom Bauamt und Gemeindeingenieur erfasst und 
sollen behoben werden.  

Annahme: Wir gehen weiterhin davon aus, dass es sich dabei um redaktio-
nelle Änderungen der Bau- und Zonenordnung handelt. 
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  Anlass Regelung Mehrwertausgleich 

 

 

 Gemäss Art. 5 des eidgenössischen Raumplanungsgesetzes (RPG) ist für 
erhebliche Vor- und Nachteile, die durch Planungen entstehen, ein ange-
messener Ausgleich zu gewährleisten. Mit der letzten Revision des eidge-
nössischen Raumplanungsgesetzes, die per 1. Mai 2014 in Kraft getreten ist, 
wurde Art. 5 mit Mindestvorgaben zum Mehrwertausgleich (Art. 5 Abs. 1bis 
- 1sexies RPG) ergänzt. Damit wurden die Kantone verpflichtet, einen Aus-
gleich der planungsbedingten Mehrwerte von mindestens 20 % zu regeln 
(Art. 5 Abs. 1bis RPG). Der Kantonsrat ist dieser Aufforderung mit dem 
Mehrwertausgleichsgesetz (MAG) nachgekommen, welches am 28. Oktober 
2019 erlassen wurde. Um das Gesetz durch den Regierungsrat in Kraft set-
zen zu können, wurde die zugehörige Verordnung erarbeitet. Diese wurde 
vom Regierungsrat mit Beschluss vom 30. September 2020 erlassen. Das 
Gesetz und die Verordnung traten auf den 1. Januar 2021 in Kraft. Mit der 
angestrebten Teilrevision wird das kantonale Mehrwertausgleichsgesetz 
kommunal verankert. Damit wird die rechtliche Grundlage geschaffen, um 
künftig ein Ausgleich von Mehrwerten, die bei Um- und Aufzonungen oder 
bei Gestaltungsplänen entstehen, vorzunehmen oder weiterhin städtebau-
liche Verträge abschliessen zu können. Dafür soll die Bau- und Zonen-
ordnung mit den für die Umsetzung des Mehrwertausgleichgesetzes (MAG) 
erforderlichen Bestimmungen gemäss Mehrwertausgleichsverordnung 
(MAV) ergänzt werden. Die Einführung erfolgt gestützt auf den Mustervor-
lagen des Amts für Raumentwicklung (ARE). 

   
  Anlass Umsetzung Naturgefahrenkarte 

 

 

 Gemäss Gefahrenkartierung Naturgefahren befindet sich das Gemeinde-
gebiet Freienstein-Teufen teilweise in einem Bereich mit einer mittleren 
und geringen Hochwassergefährdung. Zudem ist stellenweise mit Ober-
flächenabfluss bzw. Vernässung zu rechnen. Wer bei der Planung von Bau-
vorhaben die Naturgefahren frühzeitig einbezieht, kann den nötigen Schutz 
gestalterisch optimal integrieren – und Mehrkosten verhindern. Die Her-
stellung des Hochwasserschutzes hat in erster Linie mit raumplanerischen 
Massnahmen zu erfolgen. Im Rahmen der Teilrevision der Bau- und Zo-
nenordnung sind deshalb Hochwasserschutzmassnahmen verbindlich in 
die Bau- und Zonenordnung aufzunehmen. 
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  Anlass Revision Verkehrsrichtplan 

  Die Teilrevision der Bau- und Zonenordnung ist Anlass, die heutigen In-
halte der kommunalen Richtplanung zu überprüfen und sie auf die gewün-
schte Siedlungsentwicklung abzustimmen. Die Kommunale Richtplanung 
der Gemeinde Freienstein-Teufen besteht aus 5 Teilrichtpläne und stammt 
aus dem Jahr 1982. Seither wurden diverse übergeordnete Planungen re-
vidiert. Basierend auf den Zielen und Grundsätzen der übergeordneten Pla-
nungsinstrumenten wird der Handlungsbedarf beim kommunalen Ver-
kehrsplan aus dem Jahre 1982 aufgezeigt und an die geänderten über-
geordneten Festlegungen angepasst. Die übrigen Planungsinstrumente der 
kommunalen Richtplanung sollen aufgehoben werden. 

   

  1.2 Planungsauftrag 

  Projektorganisation 

  Der Gemeinderat hat für die Teilrevision der BZO eine Arbeitsgruppe Orts-
planung zusammengestellt und diese mit der Bearbeitung beauftragt. 

Projektorganisation Teil-
revision Bau- und Zonen-
ordnung 

 

 

   

  Zeitplan 

  Der beiliegende provisorische Zeitplan vermittelt eine Vorstellung des ge-
planten Ablaufs zur Teilrevision der Bau- und Zonenordnung und des 
kommunalen Richtplans. 

  



 
 
 
 

 

Teilrevision Bau- und Zonenordnung Ι Gemeinde Freienstein-Teufen 

 

8 

  2. Rahmenbedingungen 

  2.1 Übergeordnete Vorgaben 

  Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler von na-
tionaler Bedeutung (BLN) 

 

 

 Das BLN Gebiet Nr. 1410 Irchel befindet sich teilweise auch auf Gemeinde-
gebiet Freienstein-Teufen, hat aber für die Teilrevision der Bau- und Zo-
nenordnung keine direkte Bedeutung. 

Der Irchel erhebt sich als bewaldeter Tafelberg schroff über dem engen 
Durchbruchstal des Rheins zwischen Rüdlingen und der Tössegg sowie über 
der tief eingeschnittenen Töss. Der Tafelcharakter ergibt sich durch die 
mächtigsten Deckenschotterablagerungen der Schweiz. Der ausgedehnte 
Wald des Irchels gehört zu den wenigen grossen, zusammenhängenden und 
nicht von Verkehrsachsen zerschnittenen Wäldern des Schweizer Mittel-
landes. 

Im Auengebiet von nationaler Bedeutung Dättlikon-Freienstein entlang der 
Töss sind auf kleinflächigen Kiesbänken Flusskies-Pionierflur sowie an den 
Gleithängen kleinflächig Ulmen-Eschenhartholzauenwald ausgebildet, zwei 
für das Mittelland seltene Lebensraumtypen. An den steilen Sandsteinwän-
den der Prallhänge baut der gefährdete Eisvogel seine Bruthöhlen. 

Zur Römerzeit war der Irchel Teil des rheinbegleitenden Limes. Über dem 
Dorf Freienstein ragt der markante Turm der gleichnamigen frühmittel-
alterlichen Burgruine auf, begleitet von einem bedeutenden Sodbrunnen. 
Am Talausgang des Junkerentals liegt, leicht erhöht und eingebettet in Reb-
berge, die Schlossanlage Teufen, die Mitte des 19. Jahrhunderts in neu-
gotischem Stil erbaut wurde. Die Schlossanlage gehört zu den Ortsbildern 
von nationaler Bedeutung. 

 
  BLN-Gebiet 
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  Kantonales Raumordnungskonzept 

 

 

 Die Gemeinde Freienstein-Teufen wird im kantonalen Raumordnungskon-
zept zu den Handlungsräumen «Landschaft unter Druck» (Ortsteil Freien-
stein) und «Naturlandschaft» (Ortsteil Teufen) gezählt. 

Damit stehen im Ortsteil Freienstein folgende Themen im Vordergrund: 

• Potenziale innerhalb der bestehenden Bauzonen im Einzugsbereich des 
öffentlichen Verkehrs aktivieren 

• Bauzonenverbrauch verringern 

• Attraktive Ortszentren schaffen und Ortsdurchfahrten gestalten 

• Zersiedlung eindämmen und Übergänge zur offenen Landschaft so ge-
stalten, dass sich die Siedlungen gut in die Umgebung einfügen 

• Landschaftliche Qualitäten erhalten und wiederherstellen 

• Eingriffe in die Landschaft auf ihre Notwendigkeit prüfen sowie ver-
mehrt koordinieren und planen 

• Landwirtschaftliche Produktionsflächen sichern 

• Auf eine weitergehende Steigerung der Erschliessungsqualität verzichten 

Im Ortsteil Teufen stehen folgende Themen im Vordergrund: 

• Schutzverordnungen partnerschaftlich erarbeiten und umsetzen 

• Nachhaltige, auf landschaftliche Qualitäten ausgerichtete Bewirtschaf-
tung fördern 

• Bedürfnisse von Naturschutz, Erholung bzw. Tourismus und Landwirt-
schaft abstimmen 

• Landschaftliche Qualitäten inwertsetzen 

• Fliessgewässer hochwertig gestalten und aufwerten 

• Zurückhaltung beim Bauen ausserhalb der Bauzonen üben und für ge-
stalterische Qualität sorgen 

 

 
 

 

Handlungsräume im 
Grossraum Zürich 
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  Kantonaler Richtplan 

 

 

 Die beiden Ortsteile Freienstein und Teufen befinden sich gemäss dem kan-
tonalen Richtplan im Siedlungsgebiet und grenzen an das Landschafts-
schutz- und Landschaftsförderungsgebiet Unteres Tösstal. Im Siedlungs-
gebiet sind keine für die Teilrevision der Bau- und Zonenordnung relevan-
ten Festlegungen vorhanden. 

 

 
 

 

Planausschnitt  
kantonaler Richtplan 

 

 

   

  Regionaler Richtplan 

  Gemäss dem regionalen Richtplan wird die Gemeinde Freienstein-Teufen 
im Zielbild 2030 dem Raumtyp «erneuerte ländliche Räume» bezeichnet. 
In den erneuerten ländlichen Räumen ermöglicht eine massvolle Nutzung 
innerer Potenziale im bestehenden Siedlungsgebiet eine bauliche Entwick-
lung. Die bestehenden dörflichen Strukturen bleiben erhalten. Die Gemein-
de Freienstein-Teufen soll sich mit verschiedenen Instrumenten insbeson-
dere dafür einsetzen, dass gewachsene Strukturen erhalten und grosse 
Dichtesprünge vermieden werden. 
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Planausschnitt  
regionaler Richtplan, 
Überlagerung aller Kar-
teninhalte 

 

 

   

  Fluglärm 

 

 

 Der Ortsteil Teufen befindet sich im Einflussbereich des Flughafens Zürich-
Kloten, weshalb die Belastungsgrenzwerte für den Lärm ziviler Flugplätze 
gemäss Anhang 5 der Lärmschutzverordnung zu beachten sind. 

Der nördliche Teil von Teufen befindet sich innerhalb der Abgrenzungslinie 
(AGL). Die Abgrenzungslinie umfasst das Gebiet mit bestehender und ge-
mäss SIL-Objektblatt zukünftig möglicher Fluglärmbelastung über dem 
IGW ES II. Einzonungen für Wohnnutzung ist innerhalb der Abgren-
zungslinie ausgeschlossen. 

Die Planungswerte in der Nacht werden für die Empfindlichkeitsstufe ES II 
überschritten, weshalb höhere Anforderungen an den Schallschutz gelten. 

 

 

 

Fluglärmbelastung  
in Teufen, Beurteilung 
Wohnen ES II, 
maps.zh.ch vom 6.6.2024 
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  Sicherheitszonenplan 

 

 

 Der Ortsteil Teufen befindet sich im Einflussbereich des Flughafens Zürich-
Kloten, weshalb der Sicherheitszonenplan für den zivilen Flughafen Zürich 
zu beachten ist. 

Die Hindernisbegrenzungsflächen grenzen den für die Flugsicherheit in der 
Regel erforderlichen hindernisfreien Luftraum nach unten ab und begrün-
den mit dieser Eigenschaft, ob ein Objekt wegen seiner Lage bzw. Höhe ein 
Luftfahrthindernis darstellt oder nicht. Gestützt auf Art. 42 Abs. 3 LFG hat 
jeder Halter eines Flughafens im Inland einen Sicherheitszonenplan zu er-
stellen. Dieser enthält die räumliche Ausdehnung und die Art der Eigen-
tumsbeschränkungen für die Grundeigentümer der Liegenschaften rund 
um den Flughafen. Von der öffentlichen Auflage des Sicherheitszonenplans 
an dürfen die Baubewilligungsbehörde keine Baubewilligungen mehr ertei-
len für Bauten und Anlagen, welche dem Sicherheitszonenplan widerspre-
chen. 

Der nördliche Bereich von Ortsteil Teufen ist von der Abflugfläche in Rich-
tung Osten (rote Fläche) und von der PANS OPS-Fläche (türkise Fläche) 
betroffen. 

Da die Hindernisbegrenzungsflächen auf dem Gemeindegebiet Freienstein-
Teufen ab einer Höhe von 700 m.ü.M beginnen und das Terrain im Sied-
lungsgebiet eine maximale Höhe von ca. 450 m.ü.M aufweist hat der Si-
cherheitszonenplan keinen Einfluss auf die Siedlungsentwicklung von 
Freienstein-Teufen.  

 

 

 

Sicherheitszonenplan  
in Teufen, Beurteilung 
Höhenbeschränkung, 
maps.zh.ch vom 6.6.2024 
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  Naturgefahren 

 

 

 Im Kanton Zürich steht gemäss dem kantonalen Richtplan der Schutz vor 
Gefahren durch Hochwasser, Massenbewegungen und Störfälle im Vorder-
grund. Menschen, wirtschaftlich und kulturhistorisch wertvolle Sachgüter 
sowie die Umwelt und deren nachhaltige Nutzung sind vor schädigenden 
Einwirkungen so weit als möglich zu bewahren. Der Gefahrenschutz ist in 
erster Linie mit einer zweckmässigen räumlichen Anordnung der Nutzun-
gen, mit einem zielgerichteten Unterhalt und mit organisatorischen Mass-
nahmen sicherzustellen. Damit kann auf kostspielige, ökologisch sowie äs-
thetisch oftmals unbefriedigende Schutzbauten und Objektschutzmass-
nahmen weitgehend verzichtet werden. Für die Objektkategorie Industrie-
anlagen ist der Hochwasserschutz für ein Hochwasser, welches statisch 
einmal in 100 bis 300 Jahren auftritt (HQ100 bis HQ300) zu gewährleisten. 
Zur Risikoverminderung erforderliche bauliche Eingriffe an Gewässern 
oder im Gelände sollen schonend für Natur und Landschaft erfolgen. Durch 
geeignete Vorsorgemassnahmen (Eigenverantwortung) können Schäden 
verringert oder vermieden werden. Bei Sonderobjekten gelten Auflagen. 
Personen in Untergeschossen sind zu schützen. 

Gemäss dem technischen Bericht zur Gefahrenkartierung Naturgefahren 
sind in Freienstein-Teufen Überflutungen der Töss (Nr. 7000) bekannt. 
Beim rechtsseitigen Tössufer bei der Brücke Irchelstrasse wird eine erheb-
liche Gefährdung ausgewiesen. In Teilbereichen der Gemeinde Freienstein-
Teufen besteht ansonsten eine geringe bis mittlere Gefährdung durch 
Hochwasser. In Freienstein verursacht der Seltenbach (Nr. 7028) die gröss-
ten Überflutungsflächen. 

Oberflächenwasser kann in Freienstein über die Dättlikerstrasse ins Sied-
lungsgebiet fliessen. Im Osten von Teufen fliesst Oberflächenwasser über 
den Hang Sand in die Under Rainstrass und ins Siedlungsgebiet sowie über 
die Geländemulde des Flurs Weier und die Charliswisstrasse bis zur Alten 
Landstrasse. 
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Ausschnitt Naturgefah-
renkarte maps.zh.ch vom 
28.3.2023  

 

 
  
































































































